
 

 

Anmeldung zum 45. Steinenbronner Weihnachtsmarkt 

 

Der Weihnachtsmarkt 2022 mit vorweihnachtlicher und gemütlicher Atmosphäre war ein voller Erfolg. 
Aus diesem Grund, freuen wir uns bereits heute auf eine Fortsetzung dieser schönen Tradition in diesem 
Jahr. 

Nachfolgend erhalten Sie Informationen über Termin, Ort und Rahmenbedingungen des 
Weihnachtsmarktes. 

Teilnehmerbedingungen: 

 

1. Teilnehmer 

Privatpersonen, Vereine, öffentliche Einrichtungen aus Steinenbronn, örtliche Gewerbetreibende die 
kunsthandwerklichen Produkte herstellen (Produkte in eigenständiger, handwerklicher Arbeit und nach 
eigenen Entwürfen gefertigte Unikate). 

 

2. Zulassung zur Anmeldung 

Es werden nur Teilnehmer zugelassen, die sich schriftlich mit dem dafür zur Verfügung gestellten 
Anmeldeformular fristgerecht bis zum 09.10.2023 anmelden. Über die Zulassung entscheidet die 
Gemeinde Steinenbronn. 

 

3. Angebot 

Adventliche, weihnachtliche Produkte, sowie gastronomische Angebote. 

 

4. Standortvermietung 

Die Teilnehmer erhalten einen Plan mit Standnummer. Die Standorte werden vom Veranstalter zugeteilt.  

 

5. Teilnahmegebühr 

Schulen und Kindergärten sind befreit! 

Die Gebühren setzen sich zusammen aus der Standgröße und der Verkaufsware  

Standgröße    Gastronomie     Sonstige 

bis 5 m²     18,00 €     15,00 € 

bis 10 m²     21,00 €     18,00 € 

bis 20 m²     24,00 €     21,00 € 

über 20 m²     30,00 €     24,00 € 

Die Gebühr für den Gemeindestand beträgt zusätzlich 20,00 €. 



6. Veranstaltungsort und Zeit 

Der Weihnachtsmarkt findet auf dem Dorfplatz, Stuttgarter Straße, Schafgartenstraße und rund ums 
Bürgerhaus statt. 

Als Termin ist Samstag, 02.12.2023 von 14:00 Uhr bis 20:00 Uhr festgelegt worden. 

Der Teilnehmer ist verpflichtet, den zugewiesenen Standplatz einzunehmen und diesen während der 
gesamten Dauer der Veranstaltung zu besetzen. 

 

7. Standgestaltung 

Der Standaufbau erfolgt nach Anweisung des Veranstalters. Die Standgrenze ist einzuhalten. Besucher 
und Aussteller dürfen nicht gefährdet werden. 

Von der Gemeinde können Gemeindestände (Holz-Stände mit Dachplane) gegen Entrichtung einer 
Gebühr von 20,00 € gemietet werden. Da nur eine begrenzte Anzahl von Gemeindeständen zur 
Verfügung stehen, werden sie entsprechend dem Eingang der Anmeldungen vergeben. 

 

8. Standaufbau und –Abbau 

Der Standaufbau erfolgt am Samstag, 02.12.2023 frühestens ab 10:00 Uhr. 

Die Gemeindestände werden im Foyer des Rathauses bereitstehen. Der Abbau erfolgt nach offizieller 
Beendigung der Veranstaltung.  

Um 20:00 Uhr wird der Strom vom Bauhof abgestellt. 

Nach Standabbau ist der Standplatz vom jeweiligen Standinhaber besenrein zu hinterlassen. 

 

9. Müllentsorgung 

Die Müllentsorgung ist vom jeweiligen Standinhaber zu erledigen. Ein Container wird von der 
Gemeindeverwaltung bereitgestellt und jeder ist verpflichtet seinen Müll dort zu entsorgen.  

Andere Arten von Müll, wie z.B. Küchenöle, dürfen keinesfalls im Abfluss landen. Diese sind 
ordnungsgemäß im Metalleimer zu lagern und selbst zu entsorgen.  

 

10. Zahlungsbedingungen 

Die Standgebühren werden in Rechnung gestellt und sind im Voraus zu bezahlen. Darüber informieren 
wir Sie mit der Anmeldebestätigung.  

 

11. Haftung 

Der Veranstalter übernimmt keine Haftung anderer Mitveranstalter und sonstiger Dritter z.B. mitwirkende 
Vereine und deren Helfer, Schausteller und sonstige gewerbliche Betriebe. Dies gilt auch für Schäden, 
die Dritten durch die Aussteller zugefügt werden. Die Aufsichtspflicht für Kindern obliegt im Regelfall den 
Eltern; sie kann nicht auf den Veranstalter übertragen werden.  

Die Gemeinde Steinenbronn hat eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen.  

 

 

 

 

 



12. Fliegende Bauten 

Bitte beachten Sie als Betreiber eines Zeltes die Informationen des Landratsamtes Böblingen  

„Fliegende Bauten“. Informationen erhalten Sie vom Landratsamt Böblingen, Bauen und Gewerbe,  

Parkstraße 16, 71034 Böblingen, Telefon 07031/663-1274 oder 1246, mailto: bauen-umwelt@lrabb.de, 
www.landkreis-boeblingen.de 

 

13. Corona Hinweise  

Der Weihnachtsmarkt kann im Hinblick auf die derzeitige Corona-Verordnung des Landes stattfinden. 
Die zu diesem Zeitpunkt geltenden Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen sind zu beachten. Diese 
werden den Teilnehmern rechtzeitig bekannt gegeben. Die Gemeindeverwaltung behält sich vor, den 
Weihnachtsmarkt kurzfristig abzusagen, sofern dieser im Hinblick auf die zu diesem Zeitpunkt 
geltende Corona-Verordnung nicht durchführbar ist. 

 

14. Sonstiges 

Der Veranstalter hat das Recht, Fotos, Zeichnungen, Ton- und Filmaufnahmen von Ständen 
und Ausstellungsgegenständen anfertigen zu lassen und für Veröffentlichungszwecke zu 
verwenden. Durch die Unterzeichnung der Anmeldung erkennt der Teilnehmer die 
vorstehenden Ausstellungsbedingungen an. 

 

Anmeldeschluss für den Weihnachtsmarkt ist der 09.10.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.landkreis-boeblingen.de/


 

Anmeldung für den 45. Steinenbronner Weihnachtsmarkt am 02.12.2023: 

Ich/wir möchte/n beim Weihnachtsmarkt am 02.12.2023 mitmachen als: 

 Privatperson    

 öffentliche Einrichtung   

 Verein    

 örtliche Gewerbetreibende (kunsthandwerklichen Produkte) 

Name, Vereinsname bzw. Einrichtungsname (Rechnungsanschrift):  

Nachname: .................................................................................................................................                                                                                                                                   

Vorname: .................................................................................................................................... 

Straße: ........................................................................................................................................ 

Ort:  ………………………………………………………………………………………………………. 

Telefon / E-Mail: ………………………………………………………………………………………... 

 

Angaben zum Stand 

 Ich/wir habe/n einen eigenen Stand 

- Die Standbreite beträgt   lfd. Meter  

- Die Standtiefe beträgt   lfd. Meter 

Sonstige Hinweise bezüglich zusätzlich benötigtem Platz außerhalb des Standes (z.B. Stehtisch): 

………………………………………………………………………………………….. 

 Ich/wir wünsche/n einen Stand von der Gemeinde 

Da nur eine begrenzte Anzahl Marktstände zur Verfügung stehen, werden sie entsprechend dem Eingang der 
Anmeldungen vergeben. 

Stromanschluss 

Für folgende elektrische Geräte wird ein Anschluss benötigt. 

1. Anschlussleitung für:       230V   360V 

2. Anschlussleitung für:        230V   360V 

3. Anschlussleitung für:        230V   360V 

4. Anschlussleitung für:        230V   360V  

Aufgrund dieser Anmeldung dürfen nur die oben genannten Geräte verwendet werden. Es sind nur 
technisch einwandfreie Elektrogeräte nach VDE-Bestimmungen zugelassen.  

Die Gemeinde behält sich vor,  

1. die Geräte zu kontrollieren 

2. Geräte, die nicht den VDE-Bestimmungen entsprechen oder defekt sind, aus dem Verkehr zu ziehen. 

 



Angebot 

Ich/wir biete/n an (bitte genaue Beschreibung der Verkaufsware, diese wird veröffentlicht) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Anmeldeschluss 

Anmeldeanschluss ist der 09.10.2023 

Die Anmeldung muss bis zu diesem Datum bei der unten angegebenen Adresse eingegangen sein. 

Gemeine Steinenbronn 

Stuttgarter Straße 5 

z.Hd. Herrn Ronge  

71144 Steinenbronn 

 

E-Mail: sven-eric.ronge@steinenbronn.de,  

Fax: 07157 / 1291-17 

Rückfragen bitte an: Herrn Ronge, Telefon 07157 / 1291-21 

 

Sonstiges 

Von den Teilnahmebedingungen und den Gebühren habe ich Kenntnis genommen.  

Mit meiner Anmeldung verpflichte ich mich, die Bedingungen einzuhalten. 

 

  

 

____________________________________________________________________________ 

Datum, Unterschrift 

 

Bitte beachten: die Veranstaltung findet unter Vorbehalt statt, diese könnte auch abgesagt werden.   

Die Gemeindeverwaltung wird Sie rechtzeitig darüber informieren. 


